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BETRIEBSANWEISUNG 
tätigkeitsbezogen 

Tätigkeit 

Arbeiten an elektrischen Anlagen 

Gefahrenkennzeichnung 

 

 

 Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht die Gefahr eines Stromschlags. 
Lebensgefahr! 

 Gefährlich sind elektrische Spannungsüberschläge (Lichtbögen) bereits ohne 
Berührung. Lebensgefahr! 

 Gefährlich sind elektrische Arbeiten in engen Räumen oder in Behältern. 

 Eine besondere Gefahr besteht bei Elektroarbeiten in nassen Arbeitsräumen. 

 Durch vorhandene Zündquellen besteht eine Brand- und Explosionsgefahr. 
 Elektromagnetische Felder sind gefährlich. 

 Durch herumliegende Teile und Werkzeuge besteht eine Sturz- und Stolpergefahr. 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 

 An elektrischen Anlagen dürfen nur ausgebildete Elektrofachkräfte 
arbeiten. 

 Elektroanlagen sind vor Aufnahme der Arbeit nach Möglichkeit 
spannungsfrei zu schalten und ggf. zu erden 

 Wegen der Gefahr eines Stromschlags ist bei Arbeiten an elektrischen 
Anlagen eine besondere Achtsamkeit erforderlich. 

 Nasse Arbeitsräume bzw. eine nasse Arbeitsumgebung möglichst 
vermeiden. 

 Feuer, offenes Licht und Rauchen ist bei Elektroarbeiten verboten. 

 In engen Räumen oder in Behältern sind Schutzmaßnahmen gegen 
Stromschlag zu treffen. 

 Auf mögliche elektromagnetische Felder ist zu achten. 
 Herumliegende Teile und Werkzeuge sind zu vermeiden. 

 

Verhalten im Gefahrfall Ruf Feuerwehr: 112 

  Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen 

Erste Hilfe Notruf: 112 

 

 Grundsätze:  Ruhe bewahren. Unfallstelle absichern. 
 Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben. 

 Verletzten möglichst nicht allein lassen. 

 Alle durchgeführten Erste  Hilfe  Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. 

 Vorhandene Hinweise zur Ersten  Hilfe ( siehe Aushang ) beachten. 
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Entsorgung / Instandhaltung 

 Reparaturen und Inspektionen nur von Fachkundigen durchführen lassen. 
 Nach Änderungen und Reparaturen, sind die Schutzmaßnahmen zu überprüfen. 

 Nur Original  Ersatzteile zur bestimmungsgemäßen Verwendung einsetzen. 
 Bei der Wartung u. Instandhaltung die Hersteller  Bedienungsanleitung beachten. 

 Stationäre elektrische Anlagen müssen alle 4 Jahre überprüft werden. 

 


